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Unte

(

 
Die Familiensenate des Oberlandesgerichts Braunschweig verwenden die unterhalts-
rechtli
Zw
de
Da
na
 
 
Un

rhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate  
des Oberlandesgerichts Braunschweig 

Stand: 01. Januar 2011) 
 

chen Leitlinien als Orientierungshilfe für den Regelfall. Die Leitlinien dienen dem 
eck, die Rechtsprechung der Senate zu vereinheitlichen. Sie haben jedoch keine bin-
nde Wirkung und können insbesondere die Prüfung des Einzelfalles nicht ersetzen. 
s Tabellenwerk der Düsseldorfer Tabelle ist angefügt. Die Erläuterungen werden durch 
chfolgende Leitlinien ersetzt. 

terhaltsrechtliches Einkommen: 
 
Be ung und Zurechnung von Einkommen ist stets zu unterscheiden, ob es um 
Ve  um die Bemessung des Bedarfs oder die 
Fe tstellung der Bedürftigkeit bzw. Leistungsfähigkeit geht. Das unterhaltsrechtliche Ein-
ko
 
 
1.
 

1.1 Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe aller Einkünfte.  
 
1.2 Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z. B. Weihnachtsgratifikation 

 werden sie auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen 
(z. B. Abfindungen) sind auf einen angemessenen Zeitraum zu verteilen. 

 
1.3 Überstundenvergütungen werden dem Einkommen zugerechnet, soweit sie 

u
. 

 
Darü
sind auf Grund der Umstände des Einzelfalls (z. B. hohe Schuldenbelas-

 
1.4 Ausl

beha soweit nicht der Nachweis geführt wird, dass derartige Leistun-
gen notwendigerweise im weitergehenden Umfang verbraucht werden und 
desh

i der Ermittl
rwandten- oder Ehegattenunterhalt und ob es
s
mmen ist nicht immer identisch mit den steuerrechtlichen Einkünften.  

 Geldeinnahmen: 

und Urlaubsgeld),

ber fstypisch sind und das im jeweiligen Beruf übliche Maß nicht überschrei-
ten

ber hinausgehende Einnahmen aus Überstunden oder Zusatzarbeit 

tung, Sicherung des Mindestbedarfs) nach Billigkeit zuzurechnen.  

ösungen und Spesen werden pauschal zu 1/3-Anteil als Einkommen 
ndelt, 

alb keine entsprechende häusliche Ersparnis eintritt. Bei steuerfrei ge-
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W ist Einkommen, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten deckt. 

G-Leistungen sind, auch soweit sie als Darlehen gewährt werden, Ein-
men mit Ausnahme von Vorausleistungen nach §§ 36, 37 BAföG. 

währten
als A

 
1.5 Bei der Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit wird in der 

ge
 

Privatentn
lung der für den Lebensunterhalt tatsächlich verfügbaren Mittel haben, wenn 
keine
diese

 
1.6 Einkü ermögen er-

geben -
gen Werbungskosten. Für Gebäude ist in der Regel keine Abschreibung für 

 
1.7 Steu

lend ksichtigen („In-Prinzip) und auf die 
Monate n. Eine Fortschreibung für Folge-
jahre setzt voraus, dass die Bemessungsgrundlagen im Wesentlichen un-

terha
tung
 

1.8 Sons
 
 
2. Sozialleistu
 

2.1 k
 
2.2 Arbeitslosengeld II (nach §§ 19-32 SGB II) ist Einkommen beim Unterhalts-

verpflichteten; beim Unterhaltsberechtigten sind Leistungen zur Sicherung 
alts kein Einkommen, es sei denn, die Nichtberücksichti-

gung der Leistungen ist in Ausnahmefällen treuwidrig; nicht subsidiäre Leis-

 
2.3 ohngeld 
 
2.4 BAfö

kom

 Auslösungen pp. wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie 
ufwandsentschädigung auf Nachweis gezahlt worden sind.  

Re l an den Gewinn aus einem zeitnahen 3-Jahres-Zeitraum angeknüpft.  

ahmen können im Ausnahemefall Indizcharakter für die Feststel-

 oder keine ordnungsgemäße Gewinnermittlung vorhanden ist oder 
 offensichtlich kein zutreffendes Bild ergibt. 

nfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalv
sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und anerkennenswürdi

Abnutzung (AfA) anzusetzen. 

ererstattungen und Steuernachzahlungen sind in der Regel in dem Ka-
erjahr, in dem sie anfallen, zu berüc

dieses Kalenderjahres umzulege

verändert bleiben. Soweit Erstattungen auf Aufwendungen beruhen, die un-
ltsrechtlich nicht zu berücksichtigen sind, bleiben auch die Steuererstat-

en außer Betracht. 

tige Einnahmen sind z. B. Sachbezüge oder Trinkgelder. 

ngen 

Ein ommen sind Arbeitslosengeld (§ 117 SGB III) und Krankengeld. 

des Lebensunterh

tungen nach dem SGB II sind in jedem Fall Einkommen.  
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2.5 Elterngeld (für Geburten ab 01. Januar 2007) ist Einkommen nach Maßgabe 

Erzie er 2006) ist allein in den Aus-
nahm
notw

 
2.6 Rent

56 SGB VII) sind Einkommen.  
 
2.7 Leist Blindengeld, Versorgungsrenten, 

Schwerbeschädigten- und Pflegezulagen sind Einkommen nach Abzug eines 

 
2.8 Bei d

Eink en ihre Bemühungen abgegolten werden; bei Pflege-
geld aus der Pflegeversicherung gilt dies nur in den Ausnahmefällen des 

 
2.9 In d

Verw
 
2.10 Kein Einkommen ist die sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII; die Unter-

ts
uw

 
2.11 Kein Einkommen sind Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
 

3. Kindergeld 
 

 Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet (vgl. Nr. 14). 
 
 

4. Geld erte Zuwendungen 
 

e ungen aller Art des Arbeitgebers (z. B. Firmenwagen, kostenlose 
oder verbilligte Wohnung, unentgeltliche Verpflegung) sind Einkommen, soweit sie –
 gg -
ren.  

der §§ 11, 6 ElterngeldG (BEEG). 
hungsgeld (für Geburten bis 31. Dezemb
efällen des § 9 Satz 2 BErzGG Einkommen und nur insoweit, als der 

endige Selbstbehalt des Leistungsempfängers überschritten wird.  

en wegen Minderung oder Verlust der Erwerbsfähigkeit (§§ 43 SGB VI, 

ungen aus der Pflegeversicherung, 

Betrages für tatsächliche Mehraufwendungen; §§ 1610 a, 1578a BGB sind 
zu beachten. 

er Pflegeperson ist der Anteil des an sie weitergeleiteten Pflegegeldes 
ommen, durch d

§ 13 Abs. 6 SGB XI.  

er Regel sind Bezüge nach §§ 41-43 SGB XII (Grundsicherung) beim 
andtenunterhalt Einkommen (nicht aber beim Ehegattenunterhalt). 

hal forderung eines Empfängers dieser Leistungen kann in Ausnahmefällen 
tre idrig sein (vgl. Nr. 2.2). 

w

G ldwerte Zuwend

f. nach § 287 ZPO zu schätzende – entsprechende Eigenaufwendungen erspa
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5. Woh wert 

Der ohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist als wirtschaftliche 
Nu
dem
anzu
 
Ein gt nur vor, soweit der Wohnwert den berücksichtigungsfähigen 
Schuldendienst, notwendige Instandhaltungskosten und die verbrauchsunabhängi-
gen
 
Au
die
statt dessen die ersparte Miete angesetzt werden, die angesichts der wirtschaftli-
che
Sc

 
Be
nic
Eh
 
 

6. Ha
 

Fü igen Dritten 
den Haushalt, so kann hierfür ein Einkommen anzusetzen sein.  
 

äuslichen Gemeinschaft kann unter dem Gesichts-
punkt ersparter Wohn- und Haushaltskosten nach den Umständen des Einzelfalls - 
bei
hig
der

 
 
7. Ein
 

Ein
wei
 
 

n
 

W
tzung des Vermögens unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben 

 Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigenheimzulagengesetz 
setzen. 

 Wohnvorteil lie

 Kosten, mit denen ein Mieter üblicherweise nicht belastet wird, übersteigt.  

szugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 
 Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder zu veräußern, kann 

n Verhältnisse angemessen wäre. Dies kommt insbesondere für die Zeit bis zur 
heidung in Betracht, wenn ein Ehegatte das Familienheim allein bewohnt. 

im Ehegattenunterhalt sind Tilgungsleistungen (auch bei der Bedarfsbemessung) 
ht abzugsfähig, wenn der dadurch eintretende Wertzuwachs nicht (mehr) beiden 
egatten zugute kommt (BGH FamRZ 2008, 963, 965). 

ushaltsführung 

hrt ein nicht voll Erwerbstätiger einem unterhaltsrechtlich leistungsfäh

Das Zusammenleben in einer h

 Leistungsfähigkeit des Partners - die Bedürftigkeit mindern bzw. die Leistungsfä-
keit steigern. In der Regel kann dieser geldwerte Vorteil dem jeweiligen Partner 
 Gemeinschaft mit 12,5 % des Eigenbedarfs zugerechnet werden. 

kommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit 

kommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit kann nach Billigkeit ganz oder teil-
se unberücksichtigt bleiben. 
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nso wie beim selbständig berufstätigen Unterhaltsschuldner Aufwendungen 

8. Fre
 

Freiwillige Zuwendungen Dritter (z. B. Geldleistungen, kostenloses Wohnen) sind in 
der
Dri

 
 
9. Erwerbsobliegenheit und fiktives Einkommen 
 

9 htlichen Obliegenheit 
erzielbare Einkünfte. Gegenüber minderjährigen und diesen gleich gestellten 

6
wand

 
9.2 Bei 

naus en im Einzelnen darzulegen und zu bele-
g . Der Hinweis auf die Arbeitsmarktlage macht den Nachweis von Bemü-

sicht
letzt 

 
 
10. Bereinigung
 

10.1 Vom B essene 
Vorsorgeaufwendungen abzusetzen (Nettoeinkommen).  
 

 über die Aufwendungen für die Grund-
Altersvorsorge) hinaus in angemesse-

Beim or-
sorg  in der Regel ein Betrag von bis zu 4 % des Gesamtbruttoeinkommens 
des
dern
Höh
Eine
sun
ebe

iwillige Zuwendungen Dritter 

 Regel nur dann als Einkommen zu berücksichtigen, wenn dies dem Willen des 
tten entspricht.  

.1 Einkommen sind auch auf Grund einer unterhaltsrec

volljährigen (privilegierten) Kindern ist die Obliegenheit nach Maßgabe des 
§ 1 03 Abs. 2 BGB gesteigert, wenn kein anderer unterhaltspflichtiger Ver-

ter vorhanden ist. 

Arbeitslosigkeit sind über eine Meldung bei der Agentur für Arbeit hi-
gehende Erwerbsbemühung

en
hungen nur im Ausnahmefall entbehrlich. Bei unzureichenden Bemühungen 
können fiktive Einkünfte nach den Umständen des Einzelfalles unter Berück-

igung von Beruf, Alter, Gesundheitszustand, Fähigkeiten und dem zu-
erzielten Verdienst zu Grunde gelegt werden. 

 des Einkommens 

ruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben und/oder angem

Im Rahmen der Altersvorsorge können
versorgung und Betriebsrente (primäre 
nem Umfang tatsächlich geleistete Zahlungen für eine zusätzliche private Al-
tersvorsorge (sekundäre Altersvorsorge) anerkannt werden. 

 Kindesunterhalt und Ehegattenunterhalt ist für die sekundäre Altersv
e

 Vorjahres angemessen, bei gesteigerter Unterhaltspflicht gegenüber Kin-
 aber nur, soweit der Mindestunterhalt gedeckt ist; beim Elternunterhalt in 
e von bis zu 5 % des Vorjahresbruttoeinkommens. 
m abhängig Beschäftigten, dessen Einkommen über der Beitragsbemes-

gsgrenze liegt, können für den darüber hinausgehenden Einkommensteil 
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bis zu insgesamt 24 Prozent dieses Bruttoeinkommens als Altersvorsorge zu-
gebilligt werden. 
 
Es b steht die Obliegenheit, Steuervorteile in Anspruch zu nehmen (z. B. Ein-
trag
uns
sind
 

10.2 Beru
kosten nach objektiven Merkmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind im Rah-

zuzi
 
10.2.1 

ndiger Erwerbstätigkeit eine Pauschale von 5 % des Netto-
einkommens (Ziffer 10.1) angesetzt werden, höchstens jedoch monatlich 

natse
dung
die A
 

10.2.2 Für d
fahrz
anzu davor: 0,26 € 
pro g  der Regel die 
Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug erfasst. Werden die Raten für 

gern 
(ab c
ange
0,20 

 
10.2.3 Bei e

bildu
 
10.3 Kinderbetr

weit die Betreuung durch Dritte in Folge der Berufstätigkeit erforderlich ist. Au-
ßerdem ka elfall ein Kinderbetreuungsbonus zu berücksichtigen sein. 

 
  de

e
ung eines Freibetrages bei erheblichen Werbungskosten; für titulierten oder 
treitig gezahlten Ehegattenunterhalt). Bei der Ermittlung der Steuervorteile 
 damit verbundene Nachteile sowie Pauschbeträge gegenzurechnen. 

fsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungs-

men des Angemessenen vom Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit ab-
ehen.  

Bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte kann von Einkünften aus 
nicht selbstä

150,00 € und mindestens monatlich 50,00 € (25,00 € bei geringerem Mo-
inkommen als 500,00 €); übersteigen die berufsbedingten Aufwen-
en diese Pauschale oder werden sie substantiiert bestritten, so sind 
ufwendungen im Einzelnen darzulegen. 

ie notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraft-
eugs kann der nach den Sätzen des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG 
wendende Betrag (seit 1.01.2007: 0,30 € / für die Zeit 

 Kilometer) angesetzt werden; damit sind inefahrenen

einen zur Anschaffung aufgenommenen Kredit berücksichtigt, so verrin-
sich die anrechnungsfähigen Fahrtkosten; bei langen Fahrstrecken 
a. 30 km einfach) kann der Kilometersatz für die Mehrkilometer im 
messenen Rahmen nach unten korrigiert werden (in der Regel auf 
€). 

inem Auszubildenden sind in der Regel 90,00 € als pauschaler aus-
ngsbedingter Aufwand abzuziehen. 

euungskosten sind beim Unterhaltsverpflichteten abzugsfähig, so-

nn im Einz

Wegen r Kosten für Kindergärten oder vergleichbare Betreuungsformen, vgl. 
Nr. 12.4. 

Kommentar [J1]: 

Kommentar [J2]: 
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10.4 Schulden können je nach den Umständen des Einzelfalles (Art, Grund und 

beim
Sie messenen Tilgungsplanes absetzbar, wenn 
nac
entspricht. Dabe
von
wür
die 
ist in
 
Den
che n zulässig und geeignet ist, den 
lauf den Unterhalt seiner minderjährigen Kinder dadurch sicherzustellen, 
das
dan
weis
lass
 

10.5 nich
 
10.6 Bei swirksamen Leistungen ist die Arbeitgeberleistung abzugsfähig, 

im Rahmen angemessener Vermögensbildung ist auch die Arbeitnehmerleis-

 
10.7 hälftige Kindergeld deutlich hinausgehende Umgangskosten können das Über 

 
 

Kindesunterhalt 
 
11. Be
 

Der Barunterhaltsbedarf minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender 
voll r unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der Düsseldorfer 

g 1). Bei minderjährigen Kindern kann er als Festbetrag oder als 
weiligen Mindestunterhalts (Einkommensgruppe 1 der Düsseldor-

fer Tabelle) geltend gemacht werden. 

Zeitpunkt des Entstehens) das anrechenbare Einkommen vermindern (auch 
 Kindesunterhalt).  
sind im Rahmen eines ange

h einer umfassenden Gesamtabwägung ihre Berücksichtigung der Billigkeit 
i sind die Belange von Unterhaltsberechtigten – insbesondere 

 minderjährigen Kindern –, Unterhaltsschuldnern und Drittgläubigern zu 
digen. Regelmäßig abgezogen werden voreheliche und eheliche Schulden, 
die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt haben, ihr Verwendungszweck 
 der Regel ohne Bedeutung.  

 Unterhaltsschuldner kann eine Obliegenheit zur Einleitung der Verbrau-
rinsolvenz treffen, wenn dieses Verfahre
en
s ihm Vorrang vor sonstigen Verbindlichkeiten eingeräumt wird. Das gilt nur 
n nicht, wenn der Unterhaltsverpflichtete Umstände vorträgt und ggf. nach-
t, die eine solche Obliegenheit im Einzelfall als unzumutbar erscheinen 
en. 

t belegt 

vermögen

tung abzugsfähig. 

das unterhaltsrelevante Einkommen mindern. 

messungsgrundlage (Tabellenunterhalt) 

jährige
Tabelle (vgl. Anhan
Prozentsatz des je
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Der Verteilungsschlüssel kann unter Berücksichtigung einer verbleibenden 
Kinderbetreuung wertend verändert werden. 

Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss, Mehrbedarf, Sonderbedarf) gilt 
06 Abs. 3 Satz 1 BGB (vgl. Ziff. 13.3).  

11.1 Di

vers
Eink
 

11.2 Die Tabellensätze erfassen den Fall, dass der Unterhaltspflichtige zwei Berech-

“Hö
 
Die 
men; das mit Hilfe der Tabelle gewonnene Ergebnis ist aber stets auf seine 
Ang
 
 

12. Minderjä
 
12.1 Bei minderjährigen Kindern, die bei einem Elternteil leben, richtet sich der Ta-

kommen des anderen Elternteils. 

Der Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, leistet regelmäßig hierdurch 

bei 
tigkeit von Betreuungs- und Barunterhalt“). 

 
12.2 Eige

spru
dern
zur 
 

12.

betr
pflic
teilig war nach dem 
Verhältnis ihrer den notwendigen Selbstbehalt übersteigenden Einkommen. 

 
12.4 Bei 

§ 16

e Tabellensätze enthalten keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung des Kindes, wenn es nicht in der gesetzlichen Familienversicherung mit-

ichert ist. Solche zusätzlich aufzubringenden Beiträge sind vorweg vom 
ommen des Unterhaltspflichtigen abzuziehen, 

tigten ohne Rücksicht auf deren Rang Unterhalt zu gewähren hat; sind mehr 
oder weniger Unterhaltsberechtigte vorhanden, kann dies unter Umständen die 

her-oder Herabstufung“ der Einkommensgruppe rechtfertigen.  

Bedarfskontrollbeträge der Düsseldorfer Tabelle werden nicht übernom-

emessenheit für den zu entscheidenden Einzelfall zu prüfen.  

hrige Kinder 

bellenunterhalt nach dem Ein
 

seinen Beitrag zum Kindesunterhalt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB) und ist auch 
eigenem Einkommen grundsätzlich nicht barunterhaltspflichtig (“Gleichwer-

nes Einkommen des Kindes mindert grundsätzlich seinen Unterhaltsan-
ch (§ 1602 BGB); es wird nicht nur auf den Barbedarf angerechnet, son-
 kommt auch dem betreuenden Elternteil zu Gute, so dass es in der Regel 

Hälfte vom Tabellenunterhalt abzuziehen ist.  

3 Sind bei einer auswärtigen Unterbringung des Kindes oder bei einem im Ver-
gleich zum Barunterhaltspflichtigen wesentlich höheren Einkommen des 

euenden Elternteils ausnahmsweise beide Eltern zum Barunterhalt ver-
htet, haften sie – wie beim Kindesunterhalt Volljähriger, vgl. Ziff. 13.3 – an-
 für den Gesamtbedarf (§ 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB), und z
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Kosten für Kindergärten und vergleichbare Betreuungsformen (ohne Verpfle-
gun

 
 
13. Volljährige Kinder 
 

Kinder ist zwischen Kindern mit eigenem Haushalt und 
im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils lebenden Kindern zu unterschei-

 
13.1.1  Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnende volljährige, 

heiratete Kinder gilt die Altersstufe 4 der Düsseldorfer Tabelle. Sind 
Eltern leistungsfähig (vgl. Ziff. 21.3.1), ist der Bedarf des Kindes in 

Absc
zu be
280,0
aber 
nach
 

13.1.2 Der 
stand
und enthalten sind hierin 
wiederum die Kosten der Unterkunft (Warmmi e von 280,00 €. 
Von diesem Bedarfsbetrag kann bei erhöhtem Bedarf oder mit Rücksicht 

f d
 

13.2. Auf den U
Nr. 14), B
dungsbed
mutbarer E
sichtigt ble
 

13.
(§ 1
tern
 
Zur 
rein n jedes leistungsfähigen Elternteils gemäß Ziff. 10 zu 
ermitteln und vom unterhaltsrelevanten Resteinkommen ein Sockelbetrag in 

gskosten) sind Mehrbedarf des Kindes. 

13.1 Beim Bedarf volljähriger 

den: 

Für im
runve

beide 
der Regel nach dem zusammengerechneten Einkommen (ohne Zu- und 

hläge nach Nr. 11.2) zu bemessen, jedoch regelmäßig auf 670,00 € 
grenzen, hierin sind Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in Höhe von 
0 € enthalten; für die Haftungsquote gilt Ziff. 13.3. Ein Elternteil hat 
höchstens den Unterhalt zu leisten, der sich aus seinem Einkommen 
 der Düsseldorfer Tabelle ergibt.  

angemessene Bedarf eines volljährigen Kindes mit eigenem Haus-
 beträgt in der Regel monatlich 670,00 € ohne Beiträge zur Kranken- 
Pflegeversicherung sowie Studiengebühren; 

ete) in Höh

au ie Lebensstellung der Eltern abgewichen werden.  

nterhaltsbedarf werden Einkünfte des Kindes, auch Kindergeld (siehe 
AföG-Darlehen und Ausbildungsbeihilfen (letztere gekürzt um ausbil-
ingte Aufwendungen, vgl. 10.2.3) angerechnet; Einkünfte aus unzu-

rwerbstätigkeit können nach Billigkeit ganz oder teilweise unberück-
iben. 

3 Mit Eintritt der Volljährigkeit besteht – auch für privilegiert volljährige Kinder  
603 Abs. 2 Satz 2 BGB) - grundsätzlich eine Barunterhaltspflicht beider El-
teile.  

Ermittlung des Haftungsanteils bei anteiliger Barunterhaltspflicht ist das be-
igte Nettoeinkomme
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Höh
erm
bei 
(z. B n. 
 
Bei lljährigen privilegierten Kindern wird der Sockelbetrag auf den notwendi-
gen Selb
 

 
14. Verrechnu g des Kindergeldes 
 
Da rfsdeckend angerechnet; zur Anrechnung 
des Kinde 2). 
 
 
 
Ehegattenunterhalt 
 
15. Unterhaltsbedarf 

 
darf des Ehegatten wird durch die ehelichen Lebensverhält-

nisse, d.h. regelmäßig durch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der 
haltszeitraum, bestimmt (§§ 1361, 1578 BGB).  

 

gen
gelt
verl f erheblich abweichenden Entwicklung beruhen, oder für unterhaltsrecht-
lich 
 
Nac
zwin
kan
ten. 
 
Erwerbseinkommen des Ehegatten, der während der Ehe den Haushalt geführt 
oder Kinde
hen
 

e des angemessenen Selbstbehalts von 1.150,00 € abzuziehen. Der so 
ittelte Haftungsanteil ist auf seine Angemessenheit zu überprüfen und kann 
Vorliegen besonderer Umstände 
. behindertes Kind) wertend verändert werde

vo
stbehalt (770,00 € / 950,00 € bei Erwerbstätigkeit) herabgesetzt.  

n

s Kindergeld wird nach § 1612 b BGB beda
rgeldes siehe Verrechnungstabelle (Anhang 

15.1 Der Unterhaltsbe

Ehegatten im Unter

Veränderungen des Einkommens sind nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes zu den wandelbaren ehelichen Lebensverhältnissen (grundle-

d FamRZ 2006, 683, 685 f.) grundsätzlich zu berücksichtigen. Ausnahmen 
en für Einkommenssteigerungen, die auf einer unerwarteten, vom Normal-
au
vorwerfbar herbeigeführte Verringerungen.  

h der Scheidung begründete Verbindlichkeiten sind relevant, wenn sie 
gend erforderlich sind oder der Verpflichtete sich ihnen nicht entziehen 

n. Dazu gehören in der Regel auch später hinzutretende Unterhaltspflich-

r betreut hat, ist als eheprägendes Surrogationseinkommen anzuse-
. 
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Das gilt auch für den Wert von 
häu
dem
 
Auch ein fiktiv anzusetzendes Erwerbseinkommen, zu dessen Erzielung der 
unte
schaftlichen Wertes seiner bi
zuse
 

15.2 Der Ehegatten ist grundsätzlich mit der Hälfte sämtlicher eheprä-
genden Einkünfte anzusetzen (Halbteilungsgrundsatz); er beträgt mindestens 

Von
pflic erhalts (Tabel-
lenb abzüglich – hälftigen – Kindergeldes) abzuziehen, es sei denn, der 
Kind
sen 
 
Auß
zum
deu ommens-
min rnd zu berücksichtigen. Der Bonus ist nach Vorwegabzug berufsbeding-
ter A
ger 
 
Bei 
ten 
Fam
 
Bei dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen sind auch die auf der neuen Ehe 
beruhen
berü
 
Ist d ie Aufgabenverteilung in der Ehe nicht 
erw bstätig, kann es geboten sein, ihm gleichwohl ein fiktives Erwerbsein-
kom
im W
Ehe
 

Versorgungsleistungen, die der Ehegatte in der 
slichen Gemeinschaft mit einem neuen Partner erbringt oder für eine aus 
 Versorgungsausgleich bezogene Rente. 

rhaltsberechtigte Ehegatte in der Lage ist, ist als Surrogation des wirt-
sherigen Leistungen durch Haushaltsführung an-

hen.  

 Bedarf jedes 

770,00 € (vgl. BGH, FamRZ 2010, 357, Rn 24 ff). 
 

 dem anrechnungspflichtigen Einkommen des zum Kindesunterhalt ver-
hteten Ehegatten ist vorweg der Zahlbetrag des Kindesunt
etrag 
esunterhalt ist in anderer Höhe unveränderlich tituliert oder gezahlt; in die-
Fällen ist der Titel – bzw. Zahlbetrag abzusetzen. 

erdem ist ein Erwerbstätigenbonus von 1/7-Anteil als Arbeitsanreiz und 
 Ausgleich derjenigen berufsbedingten Aufwendungen, die sich nicht ein-
tig von privaten Lebenshaltungskosten abgrenzen lassen, eink
de

ufwendungen, des Kindesunterhalts und sonstiger berücksichtigungsfähi-
Schulden zu berechnen.  

konkurrierenden Unterhaltsansprüchen mehrerer Ehegatten und Berechtig-
nach § 1615 l BGB gilt regelmäßig der “Grundsatz der Dreiteilung“ (BGH 
RZ 2008, 1911, 1914). 

den Einkommensbestandteile und der Splittingvorteil der neuen Ehe zu 
cksichtigen. 

er neue Ehegatte im Hinblick auf d
er
men zuzurechnen, um eine unverhältnismäßige Verminderung des - sich 
ege der Dreiteilung ergebenden - Unterhaltsbedarfs des geschiedenen 

gatten zu vermeiden. 



12 

Im Ergebn
zust
gäb
 

15.3 Bei sehr guten Einkommensverhältnissen des Unterhaltspflichtigen (und des 

 
15.4 Wer

/ oder Kranken- und Pflegeversicherungskosten vom Berechtigten gesondert 

Eink
 
Vors
sich

 

15.5 Tren
 
15.6 Eine Herabsetzung und / oder Befristung des Ehegattenunterhalts nach 

Die dem Pflichtigen obliegende Darlegungs- und Beweislast wird im Hinblick 

te v
Bei en Entwicklung des Berechtig-
ten 
hinr
Wei
 
Im 
Nac
Eink
Ehe
 
Der angemessene Lebensbedarf nach § 1578 b Abs.1 Satz 1 BGB kann in der 
Reg
den
 
 

 
 

is darf dem geschiedenen Ehegatten aber allenfalls der Unterhalt 
ehen, wie er sich nach dem Halbteilungsgrundsatz ohne die neue Ehe er-
e. 

Berechtigten) kommt eine konkrete Bedarfsberechnung in Betracht. 

den Altersvorsorgeunterhalt (zu berechnen nach der “Bremer Tabelle“) und 

geltend gemacht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind diese in der Regel vom 
ommen des Pflichtigen vorweg abzuziehen;  

orgeunterhalt kann nur beansprucht werden, wenn der Elementarunterhalt 
ergestellt ist. 

nungsbedingter Mehrbedarf kann in der Regel nicht berücksichtigt werden. 

§ 1578 b BGB kommt bei entsprechendem Vortrag des Pflichtigen in Betracht 
und ist von Amts wegen zu prüfen.  

auf das Fehlen ehebedingter Nachteile dadurch erleichtert, dass der Berechtig-
ereinzelt zu den Umständen vorzutragen hat, die in seiner Sphäre liegen. 
der Beurteilung der mutmaßlichen beruflich
können nur solche Entwicklungen berücksichtigt werden, deren Eintreten 
eichend wahrscheinlich war und plausibel dargelegt worden ist (Vorbildung, 
terbildung, berufliche Aktivitäten etc.). 

Rahmen der umfassenden Billigkeitsabwägung sind neben ehebedingten 
hteilen sämtliche Umstände (z.B. Ehedauer, Kinderbetreuung, beiderseitige 
ommens- und Vermögensverhältnisse, Vermögenserwerb während der 
) zu berücksichtigen. 

el nicht unterhalb des pauschalen Selbstbehalts (Nr. 21.4) angesetzt wer-
. 
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16. Bedür
 
Ei Einkünfte des Unterhaltsberechtigten, die er erzielt oder durch zumutbare Er-
we
da
kü
 
So  Le-
bensverhältnisse nicht geprägt haben (z.B. aus Erbschaft), sind diese Einkünfte nach der 
An
An
 
 
17 sobliegenheit 
 
Be  nachehelichen Unterhalt besteht nur dann keine Verpflichtung zu einer eigenen Er-
we ene Ehegatte insbesondere durch Kindesbetreuung, 
Krankheit oder Alter an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gehindert ist (§§ 1570 bis 
15

bliegenheit des Ehegatten, der minderjährige Kinder betreut, nach den 
Umständen des Einzelfalles (Zahl und Alter der Kinder, Betreuungsbedürftig-

 
17.2. Im e

kein
 
 

Weitere
 
18. An
 
Der Bedarf nach § 1615 l BGB bemisst sich nach der Lebensstellung des betreuenden 
Elternteils und trägt mindestens 770,00 €; er ist jedoch nicht höher als der fiktive Bedarf 
ei
 
Tr tsansprüche eines Berechtigten nach § 1615 l BGB und eines (geschie-
de E darf durch den Bedarf begrenzt, der 

ftigkeit 

gene 
rbstätigkeit erzielen könnte, sind grundsätzlich nach der Differenzmethode auf den Be-
rf anzurechnen (§ 1577 Abs. 1 BGB); die unterhaltsrechtlich maßgeblichen Erwerbsein-
nfte sind um den Erwerbstätigenbonus (1/7-Anteil) zu vermindern.  

weit der unterhaltsberechtigte Ehegatte Einkünfte bezieht, welche die ehelichen

rechnungsmethode auf den Bedarf anzurechnen, Erwerbseinkünfte zu einem 6/7-
teil. 

. Erwerb

im
rbstätigkeit, wenn der geschied

76 BGB). 
 

17.1 Bei Betreuung eines Kindes kann bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres eine 
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden; in der Zeit danach richtet sich die Er-
werbso

keit, zumutbare Betreuungsmöglichkeit, Gestaltung der Ehe). 

rsten Jahr nach der Trennung besteht für den Berechtigten in der Regel 
e Obliegenheit zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit.   

 Unterhaltsansprüche 

sprüche aus § 1615 l BGB 

 be
nes Ehegatten in gleicher Situation. 

effen Unterhal
nen) hegatten zusammen, wird der Unterhaltsbe
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sich
(v
 
 
19. Elternunterhalt 
 
De  ist konkret darzulegen. Leistungen nach §§ 41-43 SGB 
XII (Grundsicherung) sind anzurechnen (vgl. Nr. 2.9). 
 
 
20. Lebenspartnerschaft 
 
Be  Lebenspartnerschaft gelten §§ 12, 16 LPartG. 
 
 
 
Le tungsfähigkeit und Mangelfall 
 
21. Selbstbehalt des Verpflichteten 
 

er Unterhaltsansprüche von sei-
nem Einkommen der Selbstbehalt (Eigenbedarf) verbleiben. 

21.2 Notwendiger Selbstbehalt 

halt 
 

 
Hier te einschließlich 
uml efähiger Nebenkosten und Heizung) in Höhe von 360,00 € enthalten. 
 
Unter den Vorau
terhaltspflichtigen
 
 
 
 

 bei Anwendung der Grundsätze zur Bedarfsermittlung im Wege der Dreiteilung ergibt 
gl. Nr. 15.2). 

r Unterhaltsbedarf der Eltern

i Getrenntleben oder Aufhebung der

is

21.1 Dem Unterhaltspflichtigen muss nach Abzug d

 

Für Eltern gilt gegenüber minderjährigen Kindern und privilegiert volljährigen 
Kindern (§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB) im Allgemeinen der notwendige Selbstbe-

als unterste Grenze der Inanspruchnahme.  

Er beträgt: 
- 950,00 € beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen, 
- 770,00 € beim nicht erwerbstätigen Pflichtigen. 

in sind Kosten des Wohnbedarfs (Warmmiete, d. h. Mie
ag

ssetzungen des § 1603 Abs.2 Satz 3 BGB verbleibt dem Un-
 der angemessene Selbstbehalt. 
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21.3 Angemessener Selbstbehalt 
 
21.3.1 Der Selbstbehalt beträgt gegenüber (nicht privilegierten) volljährigen Kin-

 
Hierin sind schließlich umlagefähiger Ne-
benkosten und Heizung) in Höhe von 450,00 € enthalten. 

 
21.3.2 Bei A

nem Betrag zu bemessen, der zwischen dem angemessenen Selbstbe-

 160
 
Er en
und b  

Hierin
benk

 
21.3.3 Der Selbstbehalt gegenüber Eltern richtet sich nach den Umständen des 

Einze
rangi
des diesen Mindestbetrag übersteigenden Einkommens zusätzlich an-

Hieri
benk

 
Auf d esgerichtshofs zur Ermittlung der Leis-
tungsfähigkeit zur Zahlung von Elternunterhalt, Urteil vom 28.07.2010 - 
XII ZR 140/0
 
 

21.4 Eheangemessener Selbstbehalt 
Gegenübe
ist sowohl 
Regel mit 
notwendig
Erwerbstätigen 960,00 €. 
 

dern in der Regel 1.150,00 €. 

Kosten der Unterkunft (Miete ein

nsprüchen aus § 1615 l BGB ist der Selbstbehalt in der Regel mit ei-

halt nach § 1603 Abs. 1 BGB und dem notwendigen Selbstbehalt nach 
§ 3 Abs. 2 BGB liegt. 

tspricht damit dem eheangemessenen Selbstbehalt (vgl. Nr. 21.4.) 
eträgt in der Regel 1.050,00 €.
 
 sind Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger Ne-

osten und Heizung) in Höhe von 400,00 € enthalten. 

lfalles unter Berücksichtigung des angemessenen Unterhalts vor-
g Berechtigter; er beträgt mindestens 1.500,00 €, wobei die Hälfte 

rechnungsfrei bleibt. 
 

n sind Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger Ne-
osten und Heizung) in Höhe von 450,00 € enthalten. 

ie Entscheidung des Bund

7 - (FamRZ 2010, 1535) wird hingewiesen.   

r Ehegatten gilt grundsätzlich der eheangemessene Selbstbehalt. Er 
beim Trennungsunterhalt als auch beim Scheidungsunterhalt in der 
einem Betrag zu bemessen, der zwischen dem angemessenen und 
en Selbstbehalt liegt; er beträgt regelmäßig 1.050,00 €, beim nicht 
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Hierin si
kost

 
21.5 er Selbstbehalt kann im Einzelfall angemessen abgesenkt oder erhöht wer-

 
 
22. Bedarf des mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehegatten 
 

Ehegatten der (fiktive) eheangemessene Unterhaltsbedarf angesetzt, 
alle
 
22.

 
22. bei U
  
 
22.3  bei Unterhaltsansprüchen von Eltern oder Enkeln: 
  

 
 
23. Bedarf des vor n 
  

De des vom Unterhaltspfli tige t leb den er 
denen Ehegatten beträgt: 
  

 
 
 
 
 23. tern und Enkeln:          1.500,00 €. 
   
 
24. Mangelfall 
 

24. e eigenen 
notwendigen/angemessenen Eigenbedarfs und zur Erfüllung der Unterhaltsan-

s, ist die nach 
Eigenbedarfs des Pflichtigen verbleibende Verteilungsmasse antei-

nd Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger Neben-
en und Heizung) in Höhe von 400,00 € enthalten. 

D
den. 

Ist der Unterhaltspflichtige verheiratet, wird für den mit ihm zusammenlebenden 

rdings unter Beachtung der folgenden im Regelfall geltenden Mindestsätze: 

1 bei Unterhaltsansprüchen von geschiedenen Ehegatten oder Elternteilen 
nach § 1615 l BGB:       800,00 €; 

2 nterhaltsansprüchen volljähriger, nicht privilegierter Kinder: 
           920,00 € 

                        mindestens 1.200,00 €. 

rangigen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatte

r Mindestbedarf ch n getrenn en  od geschie-

23.1 gegenüber anderen nachrangigen geschiedenen Ehegatten:       1.050,00 € 

23.2 gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern:         1.150,00 € 

3 gegenüber Ansprüchen von El

1 Reicht das Einkommen des Unterhaltspflichtigen zur Deckung sein s 

sprüche mehrerer gleichrangiger Unterhaltsberechtigter nicht au
Abzug des 
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lig a
Unte

 
 
24.2. Einsatzbeträge im Mangelfall 

24.2.1 volljährige Kinder (§ 1603 Abs.2 
BGB) einzusetzende Bedarf entspricht dem Zahlbetrag nach der 

we
 
24.2.2 Für d

tigten nach § 1615 l BGB sind 1.000,00 € anzusetzen. 
 
24.

dem  
einzustellen. 

24.2.4 Anre
trag a
 

24.3 Die Ansprüche aller gleichrangigen Unterhaltsberechtigten sind im Verhältnis 
teil

x 100).  
 

24.

 
 

Sonstiges 
 
25. Rundung
 

De altsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

uf alle gleichrangigen Unterhaltsberechtigten im Verhältnis ihrer jeweiligen 
rhaltsansprüche (Einsatzbeträge) zu verteilen. 

 
 Der für minderjährige und privilegiert 

Satz 2 
je iligen Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle. 

en getrenntlebenden / geschiedenen Ehegatten und für den Berech-

2.3 Für den mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten sind neben 
Unterhalt nicht privilegiert volljähriger Kinder im Regelfall 800,00 €

 
chenbares Einkommen des Berechtigten ist von seinem Einsatzbe-
bzuziehen. 

zur Ver ungsmasse prozentual zu kürzen (Verteilungsmasse : Gesamtbedarf 

4 Das im Rahmen der Mangelfallberechnung gewonnene Ergebnis ist auf seine 
Angemessenheit zu überprüfen. 

 

r Unterh
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Anhang: 
  
1. üsseldorfer Tabelle (Stand: 1.Januar 2011) 
 
 
 

D Ü S S E L D O R F E R  T A B E L L E  
 

Nettoeinkommen 
des Barunterhalts- 
pflichtigen 
 

(§ 1612a Abs. 3 BGB) 
 

0-5                 6-11   

hun- 
dertsatz 

 D

Altersstufen in Jahren Vom

         12-17           ab 18 
 

Alle Beträge in Euro 
 
 

1.        bis 1.500 317 364 426 488 100 
2. 1.501 – 1.900 333 383 3 105 448 51
3. 1.901 – 2.300 349 401 469 537 110 
4. 2.301 – 2.700 365 419 490 562 115 
5. 2.701 – 3.100 381 437 512 586 120 
6. 1 466  123. 01 – 3.500 406 546 625 8 
7. 3.501 – 3.900 432 496 580 664 136 
8. 9 525  143. 01 – 4.300 457 614 703 4 
9. 4.301 – 4.700 482 554 648 742 152 
10 7 583  16. 4. 01 – 5.100 508 682 781 0 
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2. Tabelle Zahlbeträge 

Di n die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldes (hälfti-
ge
be
dr
 
Er

Netto
de
pf
 

Altersstufen in Jahren 
(§ 1612a Abs. 3 BGB) 

             6-11   

Vomhun- 
dertsatz 

e folgenden Tabellen enthalte
s Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahl-
träge. Für das erste und zweite Kind beträgt das Kindergeld derzeit 184,00 €, für das 
itte Kind 190,00 €, ab dem vierten Kind 215,00 €. 

ste und zweite Kind: 

einkommen 
s Barunterhalts- 

lichtigen  
0-5             12-17           ab 18 

Alle Beträge in Euro 
 

1.        bis 1.500 225 272 334 304 100 
2. 1.501 – 1.900 241 291 9 105 356 32
3. 1.901 – 2.300 257 309 377 353 110 
4. 3 273 327  112. 01 – 2.700 398 378 5 
5. 2.701 – 3.100 289 345 420 402 120 
6. 1 374  123. 01 – 3.500 314 454 441 8 
7. 3.501 – 3.900 340 404 488 480 136 
8. 9 433  143. 01 – 4.300 365 522 519 4 
9. 4.301 – 4.700 390 462 556 558 152 
10 7 491  16. 4. 01 – 5.100 416 590 597 0 

 
 

 

Dri

Nettoeinkommen 
des Barunterhalts- 
pflichtigen 
 

Altersstufen in Jahren 
(§ 1612a Abs. 3 BGB) 

 
0-5                 6-11            12-17           ab 18 

Vomhun- 
dertsatz 

ttes Kind: 

Alle Beträge in Euro 
 

1.        bis 1.500 222 269 331 298 100 
2 238 288 105 . 1.501 – 1.900 353 323 
3. 1.901 – 2.300 254 306 374 347 110 
4 700 270 324 395 372 115 . 2.301 – 2.
5. 2.701 – 3.100 286 342 417 396 120 
6. 3.101 – 3.500 311 371 5 128 451 43
7. 3.501 – 3.900 337 401 485 474 136 
8. 01 – 4.300 362 430 513 144 3.9 519 
9. 4.301 – 4.700 387 459 553 552 152 
10 7 488  16. 4. 01 – 5.100 413 587 591 0 
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Ab viertem Kind: 

Ne
de
pf
 

Altersstufen in Jahren 
(§ 1612a

             6-11   

Vomhun- 
dertsatz 

ttoeinkommen 
s Barunterhalts- 

lichtigen  
0-5    

 Abs. 3 BGB) 

         12-17           ab 18 
Alle Beträge in Euro 

 
1.        bis 1.500 209,50 256,50 318,50 273 100 
2. 1.501 – 1.900 225,50 275,50 340,50 298 105 
3. 1.901 – 2.300 241,50 293,50 361,50 322 110 
4. 3 7,50 ,50 112. 01 – 2.700 25  311 382,50 347 5 
5. 2.701 – 3.100 273,50 329,50 404,50 371 120 
6. 1 8,50 ,50 123. 01 – 3.500 29  358 438,50 410 8 
7. 3.501 – 3.900 324,50 388,50 472,50 449 136 
8. 9 9,50 ,50 143. 01 – 4.300 34  417 506,50 488 4 
9. 4.301 – 4.700 374,50 446,50 540,50 527 152 
10 7 0,50 ,50 16. 4. 01 – 5.100 40  475 574,50 566 0 

 


	(Stand: 01. Januar 2011)
	D Ü S S E L D O R F E R  T A B E L L E 
	Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldes (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Für das erste und zweite Kind beträgt das Kindergeld derzeit 184,00 €, für das dritte Kind 190,00 €, ab dem vierten Kind 215,00 €.

